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RS OGH 1967/6/6 11Os49/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1967

Norm

StPO §281 Z4

StVO 1960 §22

Rechtssatz

Die Frage, ob der bevorstehende Überholvorgang vom Angeklagten durch die Abgabe von Warnzeichen anzuzeigen

war, ist als Rechtsfrage nicht vom Kraftfahrsachverständigen, sondern vom Gericht zu lösen. Die Unterlassung der

Beiziehung des Sachverständigen zur Lösung dieser Frage kann daher nicht gemäß Z 4 des § 281 StPO eine Nichtigkeit

begründen.
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11 Os 49/67
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